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Bekanntmachung der Stadt Ahlen 
 
Vergaberichtlinien 
 
der Stadt Ahlen zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater 
Haus- und Hofflächen im Geltungsbereich des Fördergebietes der 
Sozialen Stadt "Ahlen-Süd/Ost" der Städtebauförderung von Bund, 
Ländern und Gemeinden. 
 
Fassung auf der Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung des Landes NRW (Förderrichtlinien 
Stadterneuerung 2008 in der Fassung vom 10.01.2019) und des 
Ratsbeschlusses der Stadt Ahlen vom 18.02.2020 (Drucksache Nr. 
VO/1730/2020) über die städtischen Vergaberichtlinien 
 
1. Zuwendungszweck, Ziel der Förderung 
Die Stadt Ahlen gewährt mit finanzieller Unterstützung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland Zuwendungen 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und der jeweiligen Haushaltssatzung in 
dem festgelegten Gebiet des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt – 
Ahlen-Süd/Ost", um das Engagement der Bürgerschaft für die 
stadtgestalterische Verbesserung und Attraktivitätssteigerung des Wohn-, 
Einzelhandels- und Versorgungsstandortes zu unterstützen. 
 
Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendungen 
besteht nicht. Die Stadt Ahlen entscheidet über den Antrag nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und 
der ihr vom Land bewilligten Zuwendungen über die Vergabe von 
Zuwendungen zum Zwecke der Wohnortaufwertung und Profilierung im 
räumlichen Geltungsbereich. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
Förderfähig sind Maßnahmen für die Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung 
und Gestaltung von Hof- und Gartenflächen sowie von Außenwänden von 
Gebäuden auf privaten Grundstücken im Gebiet der Sozialen Stadt – Ahlen-
Süd/Ost, die zu einer nachhaltigen Verbesserung und 
Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes beitragen. 
 
2.1 Maßnahmen an Gebäuden 

- Renovierung und Restaurierung von Außenwänden, Fassaden (inkl. 
Türen, Fenster und Tore, wenn gesamte Fassade angegangen wird) 
unter Berücksichtigung historischer und stadtgestalterischer Aspekte 
sowie die dazu erforderlichen Vorarbeiten, insbesondere das Reinigen, 
Verputzen und Streichen, der Rückbau von Fassadenverkleidungen 
und die Wiederherstellung ursprünglicher Putz- und 
Fenstergliederungen 

- Graffitientfernung und –schutzanstrich 
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2.2 Maßnahmen auf Freiflächen 

- Neugestaltung und barrierefreier Umbau von Zugängen, Schaffung 
und Verbesserung von Einfriedungen, Entsiegelung von Hofflächen, 
Gestaltung von Innenhöfen und Abstandsflächen (ohne 
Berücksichtigung von PKW-Stellplatz- und Carportflächen) 
 

- Begrünung von Fassaden, Mauern und Garagen einschließlich der 
notwendigen Maßnahmen zur Herrichtung der Flächen. 

 
- Rückbau/Abriss nicht erhaltenswerter Mauern, Zäune, Nebengebäude 

sowie Anbauten. 
 

- Reaktivierung des Bodens zur gärtnerischen Nutzung, z.B. zur 
Nutzung als Mietergärten, Anlegen von Spiel-, Wege- und Sitzflächen 
sowie Pergolen (keine Carports). 

 
2.3 Nebenkosten 

- Nebenkosten für eine erforderliche baufachliche Beratung und/oder 
Betreuung durch eine anerkannte Fachkraft, jedoch keine 
Verwaltungs-, Rechtsberatungs- oder Finanzierungskosten. 

 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich 

- Maßnahmen zur Profilierung und Standortaufwertung können nur 
gefördert werden, wenn das Grundstück innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches des Fördergebietes "Soziale Stadt Ahlen-Süd/Ost" 
liegt (vgl. Abgrenzungsplan des Fassaden- und Hofprogramms im 
Gebiet der Sozialen Stadt "Ahlen-Süd/Ost"). 

 
 
4. Zuwendungsempfänger 

- Eigentümer/-innen und Erbbauberechtigte von Wohn- und 
Geschäftsgebäuden sowie Nebenanlagen, 
 

- Mieter/-innen und sonstige Nutzungsberechtigte mit Zustimmung des 
Eigentümers/der Eigentümerin. Die Zweckbindung bleibt auch im 
Falle eines Auszuges des Mieters/der Mieterin bestehen. 
 

5. Zuwendungsvoraussetzungen 
Zuwendungen werden nur gewährt, wenn: 

- die Maßnahme zu einer nachhaltigen Verbesserung des 
Wohnumfeldes bzw. des Stadtbildes beitragen, 
 

- das Grundstück innerhalb des Geltungsbereiches für das Fassaden- 
und Hofprogramm liegt (siehe Anlage: Abgrenzungsplan des 
Fassaden- und Hofprogramms im Gebiet der Sozialen Stadt "Ahlen-
Süd/Ost"), 
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- die Maßnahme den denkmalpflichtigen Anforderungen bzw. den 

Regelungen einer ggf. vorhandenen und anzuwendenden 
Gestaltungssatzung entspricht, 

 
- das Subsidiaritätsprinzip der Städtebauförderung beachtet wird, für 

das beantragte Vorhaben demnach kein anderer Förderzugang 
besteht (z.B. KfW-Förderung im Rahmen einer energetischen 
Sanierung) und dieses nur unrentierliche Kosten beinhaltet, 
 

- das Gebäude wenigstens 10 Jahre alt ist, 
 

- die geförderte Gestaltung von privaten Hof- und Gartenflächen der 
Öffentlichkeit (zumindest muss die Zugänglichkeit für alle 
Mietparteien des Gebäudes sicher gestellt sein), 

 
- die förderfähigen Gesamtkosten angemessen sind, 

 
- mit den beantragten Maßnahmen noch nicht begonnen und die 

baulichen Ausführungen noch nicht beauftragt wurden, 
 

- das Beratungsangebot beim Stadtteilmanagement in Anspruch 
genommen wurde, 

 
- die Maßnahme baurechtlich zulässig und falls erforderlich genehmigt 

ist. 
 
6. Art, Höhe und Umfang der Zuwendungen 

- Die Zuwendung wird in Form eines Zuschusses auf der Basis der 
Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 gewährt. Die Höhe des 
Zuschusses beträgt 50 Prozent der als zuwendungsfähig anerkannten 
Kosten. 
 

- Die als zuwendungsfähig anerkannten Kosten betragen im Einzelnen 
höchstens 48 Euro je Quadratmeter gestalteter Fassaden- oder 
Hoffläche (Förderung max. 24 Euro je Quadratmeter gestalteter 
Fassaden- oder Hoffläche). 

 
- Eigenleistungen können nicht auf die zuwendungsfähigen Kosten 

angerechnet werden. 
 

- Der Höchstbetrag der Förderung beträgt 15.000 Euro je Antrag und 
Objekt. 
 

7. Antragstellung, Verfahren und Hinweise zur Ausführung 
- Antragsberechtigt sind Eigentümer/-innen und Erbbauberechtigte von 

Grundstücken und Gebäuden im Geltungsbereich sowie Mieter im 
Einvernehmen mit dem Eigentümer bzw. Erbbauberechtigen. 
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- Der Antrag ist auf dem dafür vorgesehenen Formular mit den darin 

aufgeführten Unterlagen und Nachweisen beim 
Stadtteilmanagement (Stadtteilforum Süd/Ost e.V.) Glückaufplatz 1 
in 59229 Ahlen einzureichen.  
 

- Der Eigentümer / die Eigentümerin bzw. der Erbbauberechtigte 
erklärt sich bereit, der Stadt Ahlen bzw. deren Beauftragten die 
Besichtigung des Grundstücks und der aufstehenden Gebäude zu 
gestatten. 
 

- Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des beantragten Zuschusses 
besteht nicht. Die Stadt Ahlen entscheidet über den Antrag nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel und der ihr vom Land bewilligten Zuwendungen. 

 
- Auf Antrag kann der Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen einem 

Beginn der Durchführungsarbeiten vor Bewilligung (vorzeitiger 
Beginn) zustimmen. Ein Anspruch auf Bewilligung des Zuschusses 
kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

 
- Die Bewilligung des Zuschusses erfolgt auf der Grundlage einer 

zwischen dem Antragsteller / der Antragstellerin und der Stadt Ahlen 
abzuschließenden Vereinbarung. In dieser Vereinbarung werden die 
Höhe des Zuschusses und der Zeitraum zur Durchführung der 
Maßnahme festgelegt. Der Zuschuss kann nachträglich nicht erhöht 
werden, reduziert sich jedoch anteilig, falls die nachgewiesenen 
Kosten niedriger als die veranschlagten Kosten sind. 

 
- Der Abschluss der Arbeiten ist unverzüglich der Stadt Ahlen, 

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen anzuzeigen. Nach 
Durchführung der Maßnahme ist ein Verwendungsnachweis zu führen 
und spätestens zwei Monate nach Abschluss der Arbeiten vorzulegen. 
Diesem Verwendungsnachweis sind alle Rechnungen, Ausgabebelege 
und sonstigen Zahlungsnachweise im Original beizufügen. 

 
- Nach Überprüfung und Anerkennung der antragsgemäßen 

Durchführung der Maßnahme sowie der entsprechenden 
Rechnungsbelege wird der Zuschuss ausgezahlt. 

 
- Zuständigen Vertretern der Stadt Ahlen ist die Möglichkeit einer 

Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung auch nach Auszahlung 
des Zuschusses einzuräumen. 

 
- Die Zuschussempfängerin / der Zuschussempfänger hat sämtliche 

Belege mindestens zehn Jahre nach Auszahlung des Zuschusses 
aufzubewahren. 
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Die Zweckbindungsfrist beträgt zehn Jahre. In diesem Zeitraum dürfen 
keine dem Zweck der Förderung entgegenstehende Veränderungen 
vorgenommen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für Gebäude, die in die Denkmalliste der 
Stadt Ahlen eingetragen sind, eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 
DSchG NRW bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Ahlen einzuholen 
ist. 
 
Es ist sicherzustellen, dass sämtliche Arbeiten fachgerecht und nach den 
anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Dies betrifft insb. 
Maßnahmen an Fassaden (u.a. ist bspw. die Festigkeit des Untergrundes zu 
prüfen und zu reinigen und Beschichtungen müssen diffusionsoffen 
angelegt sein). 
 
Farbfassungen für Fassaden haben sich dem umgebenden Bestand 
anzupassen und sind in hellen, gedeckten Farbtönen auszuführen. Die 
genaue Farbfassung der Fassade ist rechtzeitig vor Ausführung – aber 
spätestens 14 Tage vor Maßnahmenbeginn mit dem Fördermittelgeber 
verbindlich und bei Bedarf über Farbproben, die an der Fassade angebracht 
werden, abzustimmen. 
 
 
8. Erforderliche Unterlagen zur Antragstellung 

- Eigentümernachweis oder Einverständniserklärung des Eigentümers 
 

- Lageplan 
 

- Textliche und zeichnerische Darstellung des Vorhabens 
 

- prüffähige Berechnung der zu fördernden Fläche 
 

- Fotodokumentation des Zustandes vor Durchführung der Maßnahme 
 

- Schriftliche Bestätigung, dass mit der Maßnahme noch nicht 
begonnen wurde und die baulichen Ausführungen noch nicht 
beauftragt wurden 

 
- Nachweis der Anforderung von mindestens drei vergleichbaren 

Kostenvoranschlägen und eines Angebotes 
 

- ggf. erforderliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
 

- Bauzeitenplan 
 

9. Rückforderung der bewilligten Förderung 
Im Falle eines Verstoßes gegen die Richtlinien, bei falschen oder unrichtigen 
Angaben sowie bei der nicht fristgemäßen Durchführung und Abrechnung 
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der Maßnahme erlischt der Anspruch auf die Inanspruchnahme und 
Auszahlung der Fördermittel. 
 
Bereits ausgezahlte Beträge können mit der Aufhebung des 
Bewilligungsbescheides zurückgefordert werden. Rückgeforderte Beträge 
sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an mit jährlich 5 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. 
 
 
10. Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt nach Beschluss des Rates der Stadt Ahlen zum 01. März 
2020 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehenden Richtlinien werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) 
wird bestätigt, dass der Wortlaut der Richtlinien mit dem Ratsbeschluss 
übereinstimmt und nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung 
verfahren worden ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser ortsrechtlichen Bestimmungen nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes        
    Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist   
    nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ahlen, Fachbereich  6,   
    Stadtentwicklung und Bauen, vorher gerügt und dabei die verletzte    
    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Ahlen, 01.04.2020 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Dr. Alexander Berger 
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Kraftloserklärung 
  
Das von der Sparkasse Beckum-Wadersloh ausgestellte Sparkassenbuch 451820161 
ist aufgrund des Aufgebotsverfahrens durch Beschluss des Sparkassenvorstandes vom 
14.04.2020 gemäß §15 Abs. 6 SPKVO für kraftlos erklärt worden. 
  
  
  
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
  
  
Der Vorstand 
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Warendorf, 08.04.2020 

E I N L A D U N G 
 
 

zur 111. Sitzung der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf 

am 

Mittwoch, 29.04.2020 um 17.00 Uhr, 

im Sparkassenforum, Freckenhorster Str. 65, 48231 Warendorf 

 

lade ich hiermit herzlich ein. 

TAGESORDNUNG: 

A) Öffentliche Sitzung 
1. Bericht des VHS-Leiters 
2. Beratung und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht des 

Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Warendorf (wird zeitnah nachgereicht) 
gem. § 18 Abs. 1 GkG NRW i.V. m. § 102 GO NRW zum Jahresabschluss 2018 

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung des 
Verbandsvorstehers 

4. Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan 2020 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den 

Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Doris Kaiser 

Vorsitzende der Verbandsversammlung 

Anlage:  Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 
 

P.S.: Den Sitzungssaal werden wir so vorbereiten, dass die aus der Corona-

Pandemie resultierenden Abstandsregeln eingehalten werden können. 
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Aufhebung der Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 
Kreis Warendorf Warendorf, 17.04.2020 
Az.: 63-40116/2018 
 
Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma Vento Ludens 
Hauptstraße 105, 89343 Jettingen-Scheppach, mit Datum vom 27.02.2020 eine Genehmigung 
gemäß §§ 4 und 6 i. V. m. § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errich-
tung und zum Betrieb von zwei Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-141 EP4 TES in 
59229 Ahlen erteilt. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus wird die öffentliche Bekanntmachung 
vom 03.03.2020 in der Fassung vom 11.03.2020 des Genehmigungsbescheides vom 27.02.2020 
rückwirkend aufgehoben.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides wird zum frühestmöglichen Zeit-
punkt im Amtsblatt des Kreises Warendorf und in den Tageszeitungen „Ahlener Tageblatt“, den 
„Westfälischen Nachrichten“ Ausgabe Ahlen sowie im „Westfälischen Anzeiger“, Ausgabe Hamm 
neu bekannt gegeben.  
 
Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
 
gez. Eickmeier 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Alberto-Constantin Buia 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 02.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/58/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 02.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Richard Fridolin Hagedorn 
 
letzte bekannte Anschrift: Friedrichshorst 20, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 30.03.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/91/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.03.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Eugen Mihalcea 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 14, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom          : 30.03.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/92/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 30.03.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Asen Yuliyanov 
 
letzte bekannte Anschrift: Dolberger Str. 44, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 30.03.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/93/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.03.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Istvan Misura 
 
letzte bekannte Anschrift: Feldmark 3a, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom          : 30.03.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/94/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 30.03.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Eugen Mihalcea 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 14, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom          : 31.03.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/95/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 31.03.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Andrei Ionita 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 31.03.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/96/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 31.03.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Manuel Oberhaupt 
 
letzte bekannte Anschrift: Königsstr. 37, 48291 Telgte 
mit Schreiben vom          : 02.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/97/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 02.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Gabriel-Iulian Popa 
 
letzte bekannte Anschrift: Sonnenstr. 2, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 02.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/98/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 02.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Ionut Coman 
 
letzte bekannte Anschrift: Am Elsawäldchen 13, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 02.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/99/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 02.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Serhan Ali 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 02.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/100/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 02.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Adinuta Mihai 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 02.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/101/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 02.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Cebrail Zor 
 
letzte bekannte Anschrift: Beethovenstr. 3, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom          : 03.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/102/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 03.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Ghiorghita Vartolomei 
 
letzte bekannte Anschrift: Uhlandstr. 5b, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 03.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/103/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Ionut-Armando Hurmuz 
 
letzte bekannte Anschrift: Hans-Böckler-Str. 2, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/104/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Vlad Liviu Lazar 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/105/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Vlad Liviu Lazar 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/106/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Jens Mejauschek 
 
letzte bekannte Anschrift: Kaiser-Wilhelm-Str. 7, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/107/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

340



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Eugen Mihalcea 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 14, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/108/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Eugen Mihalcea 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 14, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/109/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Mindora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/110/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Minodora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/111/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Mindora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/112/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Minodora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/113/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Mindora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/114/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Minodora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/115/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

344



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Mindora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/116/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Norstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/117/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

345



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/118/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Norstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/119/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

346



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/120/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Norstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/121/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

347



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/122/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Norstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/123/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

348



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/124/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Norstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/125/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

349



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Gabriela-Dara Mihai 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/126/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Gabriela-Dara Mihai 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/127/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

350



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Gabriela-Dara Mihai 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/128/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Gabriela-Dara Mihai 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 08.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/SA/129/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 08.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

351



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Ionut Coman 
 
letzte bekannte Anschrift: Am Elsawäldchen 13, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/130/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Gabriel-Iulian Popa 
 
letzte bekannte Anschrift: Sonnenstr. 2, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/131/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

352



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Asen Yuliyanov 
 
letzte bekannte Anschrift: Dolberger Str. 44, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/132/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Eugen Mihalcea 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 14, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/133/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

353



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Richard Fridolin Hagedorn 
 
letzte bekannte Anschrift: Friedrichshorst 20, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/134/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Natalia Izabela Wramba 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 42, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/135/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

354



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Elvis Soare 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/136/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Maria-Minodora Mizileanu 
 
letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 09.04.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/137/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 09.04.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Veröffentlichung des Amtsblattes des Kreises Warendorf in der  

18. Kalenderwoche 

 

In der 18. Kalenderwoche erscheint das Amtsblatt am 30.04.2020.       

Die Abgabefrist endet am 28.04.2020 um 11 Uhr. 

 

Im Auftrag 

 

 

Rogoski  
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